
Titelfoto: © Martina Berg - stock.adobe.com

SCHÖNENBROICHER

Bürgerkommentar zur  
Verfassung für das  
Land Nordrhein-Westfalen 



Bürgerkommentar zur Verfassung 
für das Land Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Klaus Schönenbroicher
Leitender Ministerialrat im Innenministerium  
des Landes Nordrhein-Westfalen
Honorarprofessor an der Ruhr-Universität Bochum



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek | 
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind 
im Internet über www.dnb.de abrufbar.

ISBN 978-3-415-07617-4
E-ISBN 978-3-415-07642-6

© 2024 Richard Boorberg Verlag

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. 
Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz 
zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages.  
Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, 
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und 
Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Titelfoto: © Martina Berg – stock.adobe.com | Satz: abavo GmbH, Nebel-
hornstraße 8, 86807 Buchloe | E-Book-Umsetzer: abavo GmbH, Nebel-
hornstraße 8, 86807 Buchloe

Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG | Scharrstraße 2 | 70563 Stuttgart
Stuttgart | München | Hannover | Berlin | Weimar | Dresden
www.boorberg.de

http://www.dnb.de
http://stock.adobe.com
http://www.boorberg.de


5

Vorwort

Die Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 1950 ist 
nicht nur ein wertvolles Zeitdokument. Sie bildet vielmehr die Grund-
ordnung des Landes mit den meisten Einwohnern und der stärksten Wirt-
schaft in Deutschland. Zu ihr liegen mehrere juristische Kommentare vor, 
welche aber für Fachleute in Verwaltung, Parlament und Justiz geschrie-
ben sind.

Mit der vorliegenden Veröffentlichung soll die Landesverfassung auch 
einem breiten Publikum in Schulen, Erwachsenenbildung und vielen an-
dere Bereichen nahegebracht werden. Es wurde bewusst auf eine allge-
mein verständliche, doch keineswegs anspruchslose Darstellung Wert ge-
legt. Juristische oder politologische Vorkenntnisse sind für die Lektüre 
des Buches und für das Verständnis für die Zusammenhänge nicht erfor-
derlich. Notwendig sind jedoch Konzentration und ggfls. vertiefende Lek-
türe; dazu finden sich in den Fußnoten Hinweise auf Literatur und Recht-
sprechung.

Der Verfasser verbindet mit dem schmalen Buch die Hoffnung, für unser 
Land Nordrhein-Westfalen und für seine Verfassung werben zu können.

Mein Dank gilt der Landeszentrale für politische Bildung, die dieses Werk 
angeregt und in ihre Schriftenreihe aufgenommen hat.

Besonders danken möchte ich meinem verehrten Kollegen im Ministe-
rium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Herrn Professor Dr. Andreas Kost, für die vielen anregenden, hoch inter-
essanten und kollegialen Fachgespräche, die wir in den letzten Jahren zu 
allen Aspekten der Verfassungsstaatlichkeit Nordrhein-Westfalens ge-
führt haben.

Daneben gilt mein Dank Frau Christine Class vom Richard Boorberg Ver-
lag in Stuttgart für die verlegerische Betreuung des Buches und für die 
Geduld, die der Verlag mit dem Autor in den letzten Jahren leider haben 
musste.

Düsseldorf, im März 2024 Prof. Dr. jur. Klaus Schönenbroicher
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